
Neufassung der technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) - 
Umsetzung von Schutzmaßnahmen im Dialysebereich 

 
Einleitung 
Im Bereich der Hämodialyse besteht für Infektionen nach Nadelstichverletzungen ein besonders hohes 
Risiko1: Zum einen ist der Erreger der Hepatitis C endemisch bei Langzeit-Dialyse-Patienten2, zum 
anderen sind die bei der Dialyse verwendeten Punktionsnadeln besonders großlumig, so dass mit der 
Übertragung vergleichsweise großer Blutmengen zu rechnen ist. 
Messungen an blutgefüllten Hohlnadeln, wie sie nach venösen Blutentnahmen oder als 
Führungsnadeln von Venenverweilkathetern anfallen ergaben, dass bei typischen 
Nadelstichverletzungen Blutvolumina im Bereich von 1µl  übertragen werden.3  
 
Schutz Beschäftigter vor Blutkontakten 

Schutzimpfungen, wie die gegen Hepatitis B, können trotz einem gefährlichen Kontakt mit dem Erreger 
eine Infektion sicher verhindern, Maßnahmen einer Postexpositionsprophylaxe wie im Falle des HIV 
auch, wenn auch mit erheblichen Nebenwirkungen. Gegen das Hepatitis-C-Virus existiert noch keine 
Schutzimpfung, auch Maßnahmen einer postexpositionellen Prophylaxe existieren nicht, so dass 
diesem Virus aus arbeitsmedizinischer Sicht die größte Bedeutung zukommt. Demnach bleiben zum 
Schutz vor den genannten Erregern in erster Linie Möglichkeiten der Kontaktvermeidung, d.h. ein 
wirksamer Schutz vor Nadelstichverletzungen. 

Nach den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes sind hier technische Maßnahmen vorrangig vor 
organisatorischen; persönlich wirksame Schutzmaßnahmen dürfen nur Verwendung finden wenn 
anders ein Schutz nicht möglich ist. 
 
Technische Schutzmaßnahmen 
Die genaue Regelung des Schutzes Beschäftigter vor den Gefahren durch blutübertragbare 
Krankheitserreger wird in Deutschland mittels einer „Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe“ 
(TRBA) geregelt. Dieses Regelwerk ergänzt die Biostoffverordnung und gibt den Stand der Technik 
wieder. Für den Bereich des Gesundheitsdienstes gilt die TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im 
Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege, die in ihrer neuen, seit Juni 2006 verbindlichen 
Fassung sehr eindeutige Regeln zum Einsatz von Sicheren Instrumenten enthält. 
Sichere Instrumente müssen nach den Vorschriften des Abschnittes 4.2.4 der TRBA 250 in Bereichen 
mit erhöhter Infektions- oder Unfallgefahr (Gefängnisse, Patienten mit gefährlichen 
Infektionskrankheiten Notaufnahme und Rettungsdienst, und bei der Behandlung fremdgefährdenden 
Patienten) eingesetzt werden. Außerdem ist Ihr Einsatz immer dann vorgeschrieben, wenn Tätigkeiten 
durchgeführt werden, bei denen mit der Übertragung infektionsrelevanter Mengen an Blut oder 
Körperflüssigkeiten zu rechnen ist. Ausdrücklich genannt sind in diesem Kontext Blutentnahmen so 
wie alle Punktionen zur Entnahme von Körperflüssigkeiten. 
Darunter fallen selbstverständlich auch die Punktionen zur Durchführung einer Hämodialyse.  
Da für diesen Einsatzzweck Sicherheitspunktionsnadeln angeboten werden, sind diese den 
Beschäftigten zur Verfügung zu stellen, um den bestmöglichen Schutz vor Nadelstichverletzungen zu 
gewähren.  
 
Erfolg der Präventionsmaßnahmen 
Fast alle Nadelstichverletzungen im nicht-chirurgischen Bereich lassen sich durch den konsequenten 
Einsatz von Sicherheitsprodukten verhindern. So ergab eine an der Mayo-Klinik in Rochester/USA 



durchgeführte Studie, dass die Anzahl der Nadelstichverletzungen von 1,5 pro 10.000 i.v. Eingriffen 
auf 0,2 NSV/10.000 i.v. Eingriffe gesenkt werden konnte. 4 Auch in der Dialyse ist der Einsatz sicherer 
Instrumente Erfolg versprechend. So konnte in einer weiteren Studie durch den Einsatz von 
Sicherheitsdialysekanülen die Zahl der Nadelstichverletzungen von 8,58 pro 100.000 verbrauchter 
Punktionskanülen auf „Null“ reduziert werden.5  
 
Schlussbetrachtung 
Nadelstichverletzungen gehören wegen Ihrer Häufigkeit und der mit Ihnen verbundenen 
Infektionsgefahren zu den gefährlichsten beruflichen Belastungen für Beschäftigte im 
Gesundheitsdienst. Hierbei zählt die Hämodialyse wegen der dort verwendeten großlumigen 
Punktionsnadeln und der hohen Anzahl an Hepatitis B und Hepatitis C infizierten Patienten zu den 
Hochrisikobereichen.  
Durch den Einsatz moderner Sicherheitsprodukte für perkutane Eingriffe kann die Anzahl der 
Nadelstichverletzungen effizient reduziert werden. Auch für den Bereich der Dialyse werden 
mittlerweile Sicherheitskanülen angeboten, die einen entscheidenden Beitrag für die Sicherheit der 
Beschäftigten leisten können. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Beschäftigten bestmöglich zu 
schützen. Die Verwendung der dem Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsdialysekanülen ist 
daher unumgänglich. 
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